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Beschlussvorlage 
 
 
Vorlage Nr.: 17-1759/1 
erstellt am: 08.09.2015 
 
Abteilung: Fachbereich Kreisgremien 
Verfasser/in: Helene Schüßler 
Aktenzeichen: L-1/1-1020.015.9 
 
 

Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße 
- Neuwahl einer wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrenen Person in der 
Betriebskommission (stellvertretendes Mitglied) 
 
 
Beratungsfolge: 
 

   

Gremium Sitzungsdatum Status Zuständigkeit 

Kreistag 12.10.2015 Ö Beschlussfassung 
 
 

_______________________________________________________________ 

 
  
Erläuterung: 
 
Gemäß § 3 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft Kreis 
Bergstraße gehören der Betriebskommission unter anderem drei wirtschaftlich oder 
technisch besonders erfahrene Personen an, die auf Vorschlag des Kreisausschusses 
durch den Kreistag gewählt werden und für die jeweils eine Stellvertretung zu wählen ist.  
 

Der Betriebskommission gehörten bisher folgende wirtschaftlich oder technisch  
besonders erfahrene Personen als Mitglieder und stellvertretende Mitglieder an: 
 
 

Mitglieder: 
 

stellvertretende Mitglieder: 
 

Dietmar Schott, Bensheim Willi Arndt, Bensheim 

Ulrike Rüger, Darmstadt Wolfgang Freudenberger, Birkenau 

Philipp Meister, Heppenheim Ann-Kathrin Weber, Mörlenbach 

 
Frau Weber ist seit dem 30. Juni 2015 nicht mehr bei der Energieagentur der Wirt-
schaftsförderung Bergstraße tätig und hat mitgeteilt, ihr Mandat in der Betriebskommis-
sion niederzulegen.  
 
Herr Christian Kuhlmann, Laudenbach, Projektmanager der Energieagentur bei der 
Wirtschaftsförderung Bergstraße, hat erklärt, zukünftig in der Betriebskommission mit-
wirken zu wollen und für die erforderlich gewordene Neuwahl einer wirtschaftlich oder 
technisch besonders erfahrenen Person zum stellvertretenden Mitglied der Betriebs-
kommission als Wahlbewerber zur Verfügung zu stehen. 
 
Der Kreisausschuss schlägt für die Wahl als neues stellvertretendes Mitglied der 
Betriebskommission Herrn Kuhlmann vor.  
 

 
Kreis  

Bergstraße 
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Der Kreistag wird gebeten, die Wahl vorzunehmen.  
 
Sie erfolgt nach Stimmenmehrheit und kann, wenn niemand widerspricht, durch Hand-
aufheben durchgeführt werden.    
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